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Regelungen zum Sportbetrieb in verschiedenen Altersgruppen beim Kirchheimer SC 

während der Corona-Pandemie 
 

 Stand: 27.05.21 

Inzidenz zw. 50-100: 
 

Die Regelungen gelten bei einem Inzidenzwert zwischen 50-100, basierend auf den am 19.05. 

bekanntgegebenen Lockerungen des Landkreises München und den Beschlüssen des KSC 

Gesamtvorstands, sowie den Handlungsempfehlungen des BLSV. 

 

OUTDOOR SPORT 

- Kontaktsport ist erlaubt 

 

Altersgruppe unter 6 Jahrer: 

- Max. 25 Kinder pro Gruppe, es wird kein Test für die Teilnahme benötigt 

- Übungsleiter (ÜL) wird nicht zu den Teilnehmern gewertet, Test dennoch benötigt 

 

Altersgruppe 6-13 Jahre: 

- Max. 25 Kinder pro Gruppe, es wird ein negativer Test für die Teilnahme benötigt 

- ÜL wird nicht zu den TN gewertet, Test dennoch benötigt  

 

Ab 14 Jahren: 

- Max. 25 TN pro Gruppe, es wird ein negativer Test für die Teilnahme benötigt 

- ÜL wird nicht zu den TN gewertet, Test dennoch benötigt  

 

INDOOR SPORT 

- Nur kontaktfreier Sport erlaubt 

- Alle TN und ÜL benötigen einen aktuellen negativen Test (über alle Altersgruppen hinweg!) 

- Bei Benutzung von Schulsporthallen ist die Freigabe der zuständigen Behörde abzuwarten. Es 

gelten ggf. gesonderte Bedingungen seitens der jeweiligen Schulen. 

 

DOKUMENTATION 

- Alle TN jeder Sporteinheit müssen mit Datum, Name, Testergebnis/alternativem Nachweis 

schriftlich dokumentiert werden 

- Weitere Dokumentationen oder Fragebögen sind nicht erforderlich 

 

HINWEISE ZU DEN TESTS/ ALTERNATIVEN NACHWEISEN 

 

a) Tests: 

- ÜL können den Testnachweis durch das Testzentrum Heimstetten oder jedes andere Testzentrum 

erbringen. In Fällen, in denen das nicht möglich ist (bspw. aus zeitlichen Gründen) stellt der 

Verein Selbsttests für ÜL zur Verfügung. Der Negativnachweis muss vor Sportbeginn vorliegen. 

- Tests für ÜL der Altersgruppen 14 und jünger: Da hier die Testpflicht von Vereinsseite auferlegt 

wurde (und keine vorgeschriebene Maßnahme des Landkreises ist), sind auch Testergebnisse 
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von am Morgen des Trainingstags durchgeführten Selbsttests (bspw. in der Schule/am 

Arbeitsplatz) zulässig 

- TN können PCR- oder Schnelltestergebnisse aus einem Testzentrum vorweisen. PCR-Tests und 

Schnelltests dürfen max. 24h zurück liegen. 

- Von TN mitgebrachte Selbsttests haben keine Gültigkeit 

- TN können vor Ort einen mitgebrachten Selbsttest durchführen, wenn der Test vor den Augen 

des ÜL durchgeführt wird. Das Testergebnis muss vor dem Sportbeginn vorliegen. Es liegt im 

Ermessen des ÜL, ob er/sie die Möglichkeit zur Selbsttestung für die TN anbietet, da der ÜL 

dazu bereits selbst15 Min vor Sportbeginn vor Ort sein muss. 

- Die Selbsttests des Vereins stehen nicht für TN zur Verfügung, sondern nur für ÜL 

- Testergebnisse sollen von allen Beteiligten möglichst für die folgenden Tage aufbewahrt 

werden, für den Fall einer Kontrolle durch eine zuständige Behörde. 

 

b) Alternative Nachweise: 

- Personen, die vollständig geimpft sind (d.h. Zweifachimpfung bei Biontech/Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, oder eine Impfdosis Johnson&Johnson) sind wie negative getestete Personen zu 

betrachten, wenn die letzte Impfung mind. 14 Tage zurück liegt. Als Nachweis dient der 

Impfnachweis.  

- Personen, die an Covid-19 bereits erkrankt sind, sind wie negativ getestete Personen zu 

betrachten, wenn 

➔ Der positive PCR-Test mindestens 4 Wochen und max. 6 Monate alt ist 

➔ Der positive PCR-Test mehr als 6 Monate her ist und die Person 1 Impfdosis eines Impfstoffes 

erhalten hat 

Als Nachweis dient eine Bescheinigung des positiven PCR-Tests, bzw. zusätzlich der 

Impfnachweis 

 

Inzidenz unter 50: 
 

Es ist kein Testnachweis mehr nötig 


